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RLV-FALLZÄHLUNG: 
B e h a n d l u n g s f a l l z Å h l u n g  w i r d  e r n e u t  o h n e  j e d e  s a c h l i c h e  
B e g r Ç n d u n g  f o r t g e s e t z t - K o o p e r a t i v e V e r s o r g e r  w e i t e r i m  N a c h t e i l  

Berlin, 15. MÄrz 2010 – Die Auseinandersetzung um die benachteiligende Regelung der 
Fallzahlz�hlung f�r MVZ und Gemeinschaftspraxen (Umstellung vom Arztfall auf den Behand-

lungsfall) wird immer absurder. Bereits beim �nderungsbeschluss vom 20. April 2009 war
das Vorhaben nicht durch nachpr�fbare Argumente gest�tzt. Hatte die KBV damals die 
Krankenkassen mit der angeblichen Gefahr der Fallzahlvermehrung aus den MVZ und 
Gemeinschaftspraxen �berrumpelt, so hat sie es auch im Weiteren nicht f�r n�tig 
gehalten, den Nachweis dieses aus der Luft gegriffenen Vorwurfes zu erbringen. Offizielle 
Fristen und Bedingungen an eine Anschlussregelung gem�� der eigenen Beschl�sse 
wurden fortgesetzt ignoriert:

20. April 2009 – Beschluss des Bewertungsausschusses in der 180. Sitzung (Seite 1ff)
"Diese Regelung gilt vorerst bis zum 31. Dezember 2009. Eine Anschlussregelung hinsichtlich der FallzÄhlung muss 
die Ergebnisse der Entwicklung der Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschalen ab dem 1. Quartal 2008 sowie 
die ArztfÄlle ab dem 3. Quartal 2008 bis einschlieÅlich 1. Quartal 2009 bei BerufsausÇbungsgemeinschaften, 
Medizinischen Versorgungszentren und Praxen mit angestellten Érzten berÇcksichtigen. Die KassenÄrztliche 
Bundesvereinigung hat die entsprechenden Daten bis zum 31. August 2009 dem Institut des Bewertungsaus-
schusses fÇr weitergehende Analysen zur VerfÇgung zu stellen."

22. September 2009 – Beschluss Bewertungsausschusses in der 199. Sitzung (Seite 2f)
"Diese Regelung gilt vorerst bis zum 31. MÄrz 2010 und wird gemÄÅ Abschnitt IV. ÇberprÇft sowie ggf. angepasst. 
Eine Anschlussregelung hinsichtlich der FallzÄhlung muss die Ergebnisse der Entwicklung der Versicherten-, Grund-
oder Konsiliarpauschalen ab dem 1. Quartal 2008 sowie die ArztfÄlle ab dem 3. Quartal 2008 bis einschlieÅlich 
2. Quartal 2009 bei BerufsausÇbungsgemeinschaften, Medizinischen Versorgungszentren und Praxen mit ange-
stellten Érzten berÇcksichtigen. Die KassenÄrztliche Bundesvereinigung hat die entsprechenden Daten bis zum 
30. November 2009 dem Institut des Bewertungsausschusses fÇr weitergehende Analysen zur VerfÇgung zu 
stellen."

Trotzdem findet nunmehr nach Willen der Krankenkassen und der Kassen�rztlichen 
Bundesvereinigung stillschweigend bereits die zweite Verl�ngerung der Behandlungsfall-
z�hlung statt. Begr�ndet wird die Fortsetzung �ber das I. Quartal 2010 hinaus diesmal 
damit, dass der Zeitraum bis zum Inkrafttreten der Regelung jetzt zu kurz sei, um zum 
1. April 2010 noch eine �nderung einzuf�hren. Mit Beschluss der 215. Sitzung wurde
daher im Bewertungsausschuss in aller K�rze entschieden, dass "diese Regelung … vorerst 
bis zum 30. Juni 2010 [gilt] und … ggf. angepasst [wird].“

Es grenzt dabei an Hohn, das monatelange Nichtstun nun als Begr�ndung f�r die 
Unm�glichkeit einer Regelung heranzuziehen. Soweit die Kassen�rztliche Bundesver-
einigung darauf verweist, wegen technischer Schwierigkeiten in den regionalen KVen die 
Daten nicht rechtzeitig geliefert haben zu k�nnen, scheint die Begr�ndung kaum 
stichhaltig. Der BMVZ hat bereits im Sommer/Herbst 2009 eigene Stichprobenerhebungen
von RLV-Bescheiden und Fallzahlentwicklungen f�r MVZ und Gemeinschaftspraxen durch-
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gef�hrt und die entsprechenden Auswertungen allen Beteiligten im Dezember 2009 zur 
Verf�gung gestellt. 

Darin wird im Detail belegt und nachpr�fbar aufgezeigt, dass die Umstellung der 
Fallzahlz�hlung seit dem III. Quartal 2009 genau jene Versorgungseinrichtungen sch�digt 
und teilweise ruiniert, die in hohem Ma�e arzt�bergreifend f�r ihre Patienten 
zusammenarbeiten. Diese Einrichtungen sind �berwiegend �rztlich getragen und weisen 
ein krankheitsbezogenes Versorgungssetting mit einer sinnvoll genutzten fach�ber-
greifenden Struktur auf. 

Unter der Fallzahlumstellung leiden also gerade diejenigen ambulanten Einrichtungen, die 
eigentlich gef�rdert werden sollen. Bevorteilt werden dagegen durch die Neuregelung der 
Fallz�hlung kooperative Strukturen, die einen niedrigen Grad an zwischen�rztlicher 
Kooperation innerhalb der Gemeinschaftspraxis oder des MVZ aufweisen.

Wegen dieser doppelten Fehlsteuerung wird der BMVZ weiter mit Vehemenz gegen die
unsinnige und �rztekooperationen benachteiligende Behandlungsfallz�hlung k�mpfen und 
f�r eine echte F�rderung �rztlicher Kooperation eintreten. Wir fordern daher eine kritische 
�berpr�fung der derzeitigen Fallz�hlung sowie der Umsetzungsregelungen insbesondere 
durch die Krankenkassen und seitens der Aufsichtsbeh�rde, dem Bundesministerium f�r 
Gesundheit. 
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